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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

ECU (')

2 . September 1997

(97/C 266/01 )

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit :
Finnmark 5,93123Belgischer und

Luxemburgischer Franken 40,7153
Dänische Krone 7,50755

Schwedische Krone 8,54959
Pfund Sterling 0,677623

Deutsche Mark 1,97202 US-Dollar 1,08264
Kanadischer Dollar 1,50021
Japanischer Yen 131,703

Griechische Drachme 310,057

Spanische Peseta 166,239
Französischer Franken 6,63700
Irisches Pfund 0,734241
Italienische Lira 1922,87
Holländischer Gulden 2,22157

Schweizer Franken 1,62071
Norwegische Krone 8,15443
Isländische Krone 78,5346
Australischer Dollar 1,49165
Neuseeländischer Dollar 1,71303Österreichischer Schilling 13,8783

Portugiesischer Escudo 199,844 Südafrikanischer Rand 5,08948

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt . Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr
am folgenden Tag abrufbar.
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren :
— Fernschreib-Nr. 23789 in Brüssel wählen ;
— eigene Fernschreib-Nummer angeben ;
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst ;
— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen ; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den

Code „ffff" angezeigt .
Vermerk : Außerdem verfügt die Kommission über Fernkopierer mit Abrufmöglichkeit (unter Nr. 296 10 97

und Nr. 296 60 11 ), über die die jeweils relevanten Daten zur Berechnung der im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik anwendbaren Umrechnungskurse täglich abgefragt werden können.

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18 . Dezember 1978 (ABl . L 379 vom 30 . 12 . 1978 ,
S. 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971 / 89 (ABl . L 189 vom 4 . 7 . 1989 ,
S. 1 ).
Beschluß 80/ 1184/EWG des Rates vom 18 . Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl . L 349 vom
23 . 12 . 1980, S. 34 ).
Entscheidung Nr. 3334/ 80/EGKS der Kommission vom 19 . Dezember 1980 (ABl . L 349 vom 23 . 12 .
1980 , S. 27 ).
Haushaltsordnung vom 16 . Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften (ABl . L 345 vom 20 . 12 . 1980 , S. 23 ).
Verordnung (EWG) Nr. 3308 / 80 des Rates vom 16 . Dezember 1980 (ABl . L 345 vom 20 . 12 . 1980 ,
S. 1 ).
Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13 . Mai 1981 (ABl .
L 311 vom 30 . 10 . 1981 , S. 1 ).
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Informationsverfahren — Technische Vorschriften

(97/C 266/02 )

(Text von Bedeutung für den EWR)

— Richtlinie 83/ 189/EWG des Rates vom 28 . März 1983 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften

(ABl . L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 );

— Richtlinie 88/ 182/EWG des Rates vom 22 . März 1988 zur Änderung der Richtlinie
83 / 189/EWG

(ABl . L 81 vom 26 . 3 . 1988 , S. 75 );

— Richtlinie 94/ 10 /EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23 . März 1994 zur
zweiten wesentlichen Änderung der Richtlinie 83 / 189/EWG
(ABl . L 100 vom 19 . 4 . 1994 , S. 30 ).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften :

Bezugsangaben (') Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen
Status quo C)

97 / 398 /P Regelung, durch welche die Verordnung über die Meßkontrolle der ionisierenden Strah
lungen verabschiedet wird

20 . 10 . 1997

97 /407 /NL Verordnung über technische Eiprodukte von 1997 (BGEEE) 27 . 10 . 1997

97 /408 /NL Beschlußentwurf zur Entsorgung von Weiß- und Braunwaren 27 . 10 . 1997

97 /409 /NL Beschluß zu quecksilberhaltigen Produkten im Gesetz über umweltgefährliche Sub
stanzen

23 . 10 . 1997

97 /410 /B Ministerieller Erlaß bezüglich der Pflichtkontrolle von Zerstäubern (Anhang 1 ) 30 . 10 . 1997

97 / 41 1 /NL Regelungsentwurf zur Durchführung der Artikel 4 Absatz 2 , 6 Absatz 1 und 9 Absatz 1
des Gewährleistungsgesetzes von 1986 (Gewährleistungsregelung)

30 . 10 . 1997

97 /412 /NL Titel „Gesetzesentwurf zu Regeln im Zusammenhang mit Maßen, Gewichten, Meß- und
Wiegegeräten sowie Meßinstrumenten" (Eichgesetz )

30 . 10 . 1997

97 /413 /NL Beschluß vom . . . zur Umsetzung der Artikel 6 Absatz 5 , 7 Absatz 3 Buchstabe b, 8 Ab
satz 3 , 9 Absatz 1 , 11 , 13 , 16 Absatz 2 , 19 , 20 Absatz 3 und 21 Absatz 2 des Eichgesetzes
(Beschluß über Kilowattstundenzählern)

3 . 11 . 1997

97 /414/NL Beschluß vom . . . mit Regeln zur Umsetzung von Titel Va des Gesetzes über das Glücks
spiel (Spielautomatenbeschluß )

31 . 10 . 1997

97/415 /NL Beschluß vom . . . zur Verabschiedung einer Regelung zu den Maßen, Gewichten, Meß
und Wiegegeräten (Eichregelung)

3 . 11 . 1997

97 /416/NL Weitere Regelungen im Zusammenhang mit Spielautomaten (Spielautomatenregelung) 31 . 10 . 1997

97 /417 /NL Vorschlag zur einem Gesetz mit Regelungen bezüglich der Gewährleistung bei Platin-,
Gold- und Silberarbeiten (Gewährleistungsgesetz 1986 )

30 . 10 . 1997

97 /418 /NL Gesetz über Glücksspiele , Titel Va (Spielautomaten) 31 . 10 . 1997

97 /419 /NL Beschluß über Glücksspiele 31 . 10 . 1997

(') Jahr, Registriernummer, Staat .
( 2 ) Zeitraum, in dem der Entwurf nicht verabschiedet werden kann .
(') Keine Stillhaltefrist , da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.
( 4 ) Keine Stillhaltefrist, da es sich um technische Spezifikationen bzw. sonstige mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen verbundene Vorschriften

(Artikel 1 Nummer 9 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 83 / 189 /EWG) handelt .
( 5 ) Informationsverfahren abgeschlossen .

Die Kommission möchte auf das Urteil „CIA Security" verweisen , das am 30 . April 1996 in der
Rechtssache C- 194/94 erging. Nach Auffassung des Gerichtshofs sind die Artikel 8 und 9 der
Richtlinie 83 / 189/EWG so auszulegen , daß Dritte sich vor nationalen Gerichten auf diese
Artikel berufen können ; es obliegt dann den nationalen Gerichten , sich zu weigern, die
Anwendung einer einzelstaatlichen technischen Vorschrift zu erzwingen, die nicht gemäß der
Richtlinie notifiziert wurde .
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Dieses Urteil bestätigt die Mitteilung der Kommission vom 1 . Oktober 1986 (ABl . C 245 vom
1 . 10 . 1986 , S. 4 ).

Die Mißachtung der Verpflichtung zur Notifizierung führt damit zur Unanwendbarkeit der
betreffenden technischen Vorschriften, die somit gegenüber Dritten nicht durchsetzbar sind .

Informationen über diese Mitteilung sind bei den einzelstaatlichen Diensten erhältlich, deren
Liste im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 324 vom 30 . Oktober 1996 veröffentlicht
wurde .
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II

( Vorbereitende Rechtsakte)

KOMMISSION

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Anhänge A, D (Kapitel I) und F der
Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaft

lichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen

(97/C 266/03 )

KOM(97) 404 endg. — 97/0209(CNS)

( Von der Kommission vorgelegt am 25. Juli 1997)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Anhänge A, D (Kapitel I ) und F der Richtlinie
64/432/EWG werden durch die Anhänge dieser Richt
linie ersetzt .

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richt
linie bis spätestens 1 . Januar 1998 nachzukommen . Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug . Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten der Bezugnahme.

(2 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit , die sie auf dem unter diese Richtlinie fal
lenden Gebiet erlassen .

gestützt auf die Richtlinie 64/432/EWG des Rates zur
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und
Schweinen ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
97/ 12/EG (2 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe a),

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) der Änderungs
richtlinie wird die Kommission aufgefordert , dem Rat
einen Vorschlag zur Änderung der Anhänge A, D (Kapi
tel I ) und F im Hinblick auf ihre Aktualisierung zu
unterbreiten .

Außerdem muß sich der Rat gemäß diesem Artikel vor
dem 1 . Januar 1998 mit qualifizierter Mehrheit zu diesen
Vorschlägen äußern .

Die jüngste Entwicklung der Verwaltungsverfahren im
Veterinärbereich hinsichtlich Bestandsführung, Verbrin
gungskontrolle, Tierkennzeichnung und Informations
verarbeitung bei der Seuchenbekämpfung erfordert die
Änderung bestimmter Anhänge dieser Richtlinie —

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

0 ) ABl . 121 vom 29 . 7 . 1964 , S. 1977/64 .
O ABl . L 109 vom 25 . 4 . 1997 , S. 1 .
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ANHANG A

I. Amtlich anerkannt tuberkulosefreier Rinderbestand

1 . Ein Rinderbestand ist amtlich anerkannt frei von Tuberkulose, sofern folgende Anforderungen
erfüllt sind :

a ) Alle Tiere des Bestands sind frei von klinischen Anzeichen der Tuberkulose .

b ) Alle über sechs Wochen alten Tiere haben auf mindestens zwei amtliche intrakutane Tuberkulin
proben gemäß Anhang B negativ reagiert ; der erste Test wurde sechs Monate nach Tilgung der
Infektion aus dem Bestand und der zweite Test sechs Monate nach dem ersten Test durchge
führt ; falls der Bestand jedoch ausschließlich aus Tieren gebildet wurde, die aus amtlich aner
kannt tuberkulosefreien Beständen stammen , so wurde der erste Test frühestens 60 Tage nach
Bildung des Bestands durchgeführt ; der zweite Test erübrigt sich in diesem Fall .

c ) Nach dem ersten Test gemäß Buchstabe b ) wurden keine über sechs Wochen alten Rinder in den
Bestand aufgenommen, es sei denn , die Tiere haben auf eine intrakutane Tuberkulinprobe, die
gemäß Anhang B entweder binnen 30 Tagen vor oder binnen 30 Tagen nach ihrer Aufnahme in
den Bestand durchgeführt und ausgewertet wurde, negativ reagiert . Im letzteren Fall sind die
Tiere bis zur Vorlage eines negativen Ergebnisses von den anderen Tieren des Bestands abzu
sondern .

Diese Untersuchung ist nicht erforderlich für Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats mit
weniger als 0,2 % tuberkuloseinfizierter Rinderbestände oder wenn die Tiere aus einem amtlich
anerkannt tuberkulosefreien Bestand stammen .

2 . Der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit eines Rinderbestands bleibt erhalten, sofern
folgende Anforderungen erfüllt sind :

a ) Die Anforderungen gemäß Nummer 1 Buchstaben a ) und c ) sind weiterhin erfüllt .

b ) Alle in dem Betrieb eingestellten Tiere stammen aus amtlich anerkannt tuberkulosefreien Bestän
den .

c ) Alle Tiere des Betriebs — ausgenommen im Betrieb geborene, weniger als sechs Wochen alte
Kälber — werden jährlich routinemäßigen Tuberkulinproben gemäß Anhang B unterzogen.

Die Kommission kann jedoch nach dem Verfahren des Artikels 17 die Häufigkeit der Routine
untersuchungen für einen Mitgliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats , dessen Rinder
bestände insgesamt amtlichen Tuberkulosebekämpfungsmaßnahmen unterliegen , folgendermaßen
ändern :

— War in den beiden letzten jährlichen Überwachungszeiträumen im Schnitt höchstens 1 % der
Rinderbestände mit Tuberkulose infiziert , so kann der Abstand zwischen den Routine
untersuchungen der Bestände auf zwei Jahre verlängert werden .

— Waren in den beiden letzten Zweijahres-Überwachungszeiträumen im Schnitt höchstens
0,2 % der Rinderbestände mit Tuberkulose infiziert , so kann der Abstand zwischen den Rou
tineuntersuchungen auf drei Jahre verlängert werden .

— Waren in den beiden letzten Dreijahres-Überwachungszeiträumen im Schnitt höchstens 0,1 %
der Rinderbestände mit Tuberkulose infiziert, so kann der Abstand zwischen den Routine
untersuchungen auf vier Jahre verlängert und/oder das Alter der untersuchungspflichtigen
Tiere auf 24 Monate heraufgesetzt werden .

Darüber hinaus kann die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 17 beschließen, die Ab
stände zwischen den routinemäßigen Tuberkulinproben zu verkürzen, wenn die Infektionsrate
zugenommen hat.

Verfügt ein Mitgliedstaat über ein System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern,
das die Identifizierung der Ursprungs - oder Durchgangsbestände ermöglicht, so kann der Mit
gliedstaat für den Fall , daß in den beiden letzten Überwachungszeiträumen im Schnitt höchstens
0.1 % der Rinderbestände mit Tuberkulose infiziert waren, auf die jährlichen Tuberkulinproben
verzichten, sofern

1 . alle Rinder vor der Aufnahme in den Bestand negativ auf eine intrakutane Tuberkulinprobe
reagieren ;
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2 . alle geschlachteten Rinder auf Tuberkuloseherde untersucht und diese einer bakteriologischen
Untersuchung zum Nachweis von Tuberkelbakterien unterzogen werden .

3 . Der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit eines Rinderbestands wird ausgesetzt, wenn
folgender Tatbestand vorliegt :

a ) Die Anforderungen gemäß Nummer 2 sind nicht erfüllt .

b ) Bei einer routinemäßigen Tuberkulinprobe wurde ein positives Tier ermittelt, oder bei der routi
nemäßigen Fleischuntersuchung wurde ein Tuberkulosebefund festgestellt .

In diesen Fällen wird der Status ausgesetzt, bis alle über sechs Wochen alten verbleibenden Tiere
auf mindestens zwei amtliche intrakutane Tuberkulinproben gemäß Anhang B negativ reagiert
haben, wobei der erste Test frühestens zwei Monate nach Beseitigung des Reagenten aus dem
Betrieb und der zweite Test frühestens 42 Tage nach dem ersten Test durchgeführt wurde . Das
Betriebsgelände und die Betriebsanlagen sind zu desinfizieren.

Die amtlich anerkannte Tuberkulosefreiheit des Ursprungsbestands wird jedoch ausgesetzt, wenn
ein Tier positiv auf eine Tuberkulinprobe reagiert oder bei seiner Schlachtung ein tuberkulosever
dächtiger Herd festgestellt wird . Alle Reagenten sind vom Bestand abzusondern und zu schlach
ten , und es sind geeignete Fleisch- und Laboruntersuchungen durchzuführen .

Wird die Tuberkulose nicht bestätigt, bleibt der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefrei
heit des Ursprungsbestands ausgesetzt, bis die Anforderungen gemäß Buchstabe b) erfüllt sind . Es
sind die Ermittlung und die Untersuchung aller Bestände, die die zuständige Behörde für erfor
derlich hält, durchzuführen .

Wird die Tuberkulose nicht bestätigt, kann der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefrei
heit wiederhergestellt werden, sofern alle über sechs Wochen alten Tiere auf eine frühestens
60 Tage nach Absonderung der Reagenten durchgeführte Tuberkulinprobe negativ reagieren.

c ) Zu dem Bestand gehören Tiere von fraglichem Gesundheitsstatus gemäß Anhang B Nummer 32 .
In diesem Fall wird der Gesundheitsstatus des Bestands ausgesetzt, bis der Gesundheitsstatus der
Tiere geklärt ist . Diese Tiere sind bis zur Klärung ihres Gesundheitsstatus vom Bestand abzu
sondern .

4 . Ein Mitgliedstaat oder ein Teil eines Mitgliedstaats kann nach den Verfahren des Artikels 17 zu
einem amtlich anerkannt tuberkulosefreien Mitgliedstaat oder Teil eines Mitgliedstaats erklärt wer
den, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

a ) In sechs aufeinanderfolgenden Jahren waren höchstens 0,01 % der Rinderbestände mit Tuberku
lose infiziert, und mindestens 99,9 % der Rinderbestände sind seit sechs Jahren amtlich anerkannt
tuberkulosefrei .

b ) Es besteht ein Kennzeichnungssystem, welches die Identifizierung der Ursprungs- und Durch
gangsbestände eines jeden Tieres ermöglicht.

c ) Alle Schlachtrinder werden einer Fleischuntersuchung durch einen amtlichen Tierarzt unterzogen.

d ) Solange diese Untersuchungen durchgeführt werden, wird der Status der amtlich anerkannten
Tuberkulosefreiheit ausgesetzt. Alle Tiere , die positiv auf eine Tuberkulinprobe reagieren, sowie
alle Tiere, die nach Ansicht der zuständigen Behörde einem Infektionsrisiko ausgesetzt waren,
werden geschlachtet . Wird die Tuberkulose aufgrund von klinischen oder Laboruntersuchungen
bestätigt, so wird der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit jedes anderen Bestands ,
der einem Infektionsrisiko ausgesetzt war, bis zum Abschluß der Untersuchung durch die zustän
dige Behörde ebenfalls ausgesetzt.

5 . Der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit eines Mitgliedstaats oder eines Teils eines
Mitgliedstaats bleibt erhalten, sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind :

a) Die Anforderungen gemäß Nummer 4 Buchstaben a) bis d ) sind weiterhin erfüllt .

b ) Bei Bestätigung der Tuberkulose des Ursprungs- oder Durchgangsbestands wird der Status der
amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit entzogen .



3 . 9 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 266/7

c ) Der Status bleibt entzogen, bis folgende Anforderungen erfüllt sind :

— Alle krankheitsverdächtigen Tiere wurden getötet ;

— das Betriebsgelände und die Betriebsanlagen wurden desinfiziert ;

— alle über sechs Wochen alten verbleibenden Rinder haben auf mindestens zwei amtliche intra
kutane Tuberkulinproben gemäß Anhang B negativ reagiert, wobei der erste Test frühestens
sechs Monate nach Beseitigung der infizierten Tiere und der zweite Test sechs Monate nach
dem ersten Test durchgeführt wurde.

6 . Hat sich die Seuchenlage in einem amtlich anerkannt tuberkulosefreien Mitgliedstaat oder Teil eines
Mitgliedstaats nachweislich und wesentlich verändert, so kann die Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 17 beschließen, den Gesundheitsstatus dieses Mitgliedstaats oder Teil dieses Mitglied
staats auszusetzen oder zu entziehen und routinemäßige Tuberkulinproben nach einem der unter
Nummer 2 Buchstabe c) aufgeführten Zeitpläne anordnen .

II . Amtlich anerkannt brucellosefreier und brucellosefreier Rinderbestand

Im Sinne dieses Teils sind „Rinder" alle Rinder mit Ausnahme unter vier Monate alter kastrierter Tiere .

1 . Ein Rinderbestand ist amtlich anerkannt frei von Brucellose , sofern folgende Anforderungen erfüllt
sind :

a) Er enthält keine Tiere, die gegen Brucellose geimpft worden sind , ausgenommen weibliche
Tiere, die mindestens drei Jahre zuvor geimpft worden sind .

b ) Alle Tiere sind seit mindestens sechs Monaten frei von klinischen Anzeichen der Brucellose .

c ) Alle über zwölf Monate alten Tiere sind nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C mit
negativem Ergebnis einer der folgenden Untersuchungen unterzogen worden :

i ) zwei Serumagglutinationstests im Abstand von mindestens drei und höchstens zwölf Mona
ten ;

ii ) drei Ringtests im Abstand von jeweils drei Monaten, frühestens sechs Wochen später
ergänzt durch einen Serumagglutinationstest ;

iii ) zwei gepufferte Brucellaantigen-Tests im Abstand von mindestens drei und höchstens zwölf
Monaten ;

iv) zwei Mikroagglutinationstests im Abstand von mindestens drei und höchstens zwölf Mona
ten .

2 . Der Status der amtlich anerkannten Brucellosefreiheit eines Rinderbestands bleibt erhalten , sofern
folgende Anforderungen erfüllt sind :

a) Nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C wird jährlich mit negativem Ergebnis eine der
folgenden Untersuchungen durchgeführt :

i ) drei Ringtests in Abständen von mindestens drei Monaten ;

ii ) drei ELISA-Milchtests in Abständen von mindestens drei Monaten ;

iii ) zwei Ringtests im Abstand von mindestens drei Monaten, frühestens sechs Wochen später
durch einen serologischen Test gemäß Nummer 13 Buchstabe a ) ergänzt ;

iv) zwei ELISA-Milchtests im Abstand von mindestens drei Monaten, frühestens sechs Wochen
später durch einen serologischen Test gemäß Nummer 13 Buchstabe a) ergänzt ;

v) zwei serologische Tests im Abstand von mindestens drei und höchstens sechs Monaten .
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Die Kommission kann jedoch nach dem Verfahren des Artikels 17 die Abstände zwischen den
Routineuntersuchungen für einen Mitgliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats , der zwar
nicht amtlich anerkannt brucellosefrei ist , in dem jedoch alle Rinderbestände amtlichen Brucel
losebekämpfungsmaßnahmen unterliegen , folgendermaßen ändern :

— Ist höchstens 1 % der Rinderbestände infiziert, so reicht es aus, wenn jährlich zwei Ringtests
oder zwei ELISA-Milchtests im Abstand von mindestens drei Monaten oder ein serologi
scher Test durchgeführt werden ;

— wurden mindestens 99,8 % der Rinderbestände amtlich als seit mindestens vier Jahren frei
von Brucellose anerkannt, so kann der Untersuchungsabstand auf zwei Jahre verlängert wer
den, wobei die Untersuchungen nach einem der serologischen Verfahren gemäß Nummer 13
Buchstabe a) durchzuführen sind .

b ) Alle in den Bestand aufgenommenen Rinder stammen aus amtlich anerkannt brucellosefreien
Beständen, wobei alle über zwölf Monate alten Tiere im Serumagglutionationstest, der nach
Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C binnen 30 Tagen vor Aufnahme der Tiere in den
Bestand durchgeführt wurde , ein Brucella-Ergebnis von weniger als 30 IE-Agglutionation/ml
erzielt haben .

Der Serumagglutionationstest gemäß Buchstabe b ) ist jedoch nicht erforderlich für Mitgliedstaa
ten oder Gebiete von Mitgliedstaaten , in denen zumindest in den letzten zwei Jahren nicht mehr
als 0,2 % der Rinderbestände mit Brucellose infiziert waren und das Tier aus einem amtlich
anerkannt brucellosefreien Rinderbestand desselben Mitgliedstaats oder desselben Gebiets
stammt und bei der Verbringung nicht mit Tieren mit geringerem Gesundheitsstatus in Berüh
rung gekommen ist .

c ) Unbeschadet der Bestimmungen des Buchstabens b ) können Rinder aus einem brucellosefreien
Rinderbestand in einen amtlich anerkannt brucellosefreien Bestand aufgenommen werden ,
sofern sie mindestens 18 Monate alt und gegen Brucellose geimpft sind , wobei die Impfung über
ein Jahr zurückliegen muß .

Die Tiere müssen in den letzten Tagen vor ihrer Einstellung in den Betrieb im Serumagglutiona
tionstest ein Brucella-Ergebnis von weniger als 30 IE Agglutination/ml erzielt haben und mit
negativem Ergebnis einem Komplementbindungstest unterzogen worden sein ; beide Tests sind
nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C durchzuführen .

Wird jedoch ein Tier unter diesen Bedingungen aus einem brucellosefreien Rinderbestand in
einen amtlich anerkannt brucellosefreien Rinderbestand aufgenommen, so gilt letzterer ab dem
Tag der Aufnahme des Tieres für die Dauer von zwei Jahren als brucellosefreier Bestand .

3 . Der Status der amtlich anerkannten Brucellosefreiheit eines Rinderbestands wird ausgesetzt oder
entzogen , wenn folgender Tatbestand vorliegt :

a ) Die Anforderungen gemäß den Nummern 1 und 2 sind nicht mehr erfüllt, oder

b ) aufgrund von Labortests oder klinischer Anzeichen besteht bei einem oder mehreren Tieren
Verdacht auf Brucellose .

Sind ein oder mehrere Tiere in einem amtlich anerkannt brucellosefreien Rinderbestand seu
chenverdächtig, so kann der Gesundheitsstatus des Bestands — anstatt entzogen — vorerst aus
gesetzt werden, sofern die betreffenden Tiere unverzüglich unschädlich beseitigt oder abgeson
dert werden .

Sofern die betreffenden Tiere unschädlich beseitigt worden sind, kann die Aussetzung des Ge
sundheitsstatus wieder aufgehoben werden, vorausgesetzt, alle über zwölf Monate alten Rinder
des Bestands wurden nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C zwei Serumagglutio
nationstests mit einem Brucella-Ergebnis von weniger als 30 IE Agglutination/ml unterzogen .
Dabei ist der erste Test frühestens 30 Tage nach Beseitigung des Tieres und der zweite Test
frühestens 60 Tage danach durchzuführen .

Abgesonderte Tiere können wieder in den Bestand aufgenommen werden, und der Gesundheits
status des Bestands kann wiederhergestellt werden , sofern die Tiere anschließend nach Maßgabe
der Bestimmungen des Anhangs C einen Serumagglutionationstest mit einem Brucella-Ergebnis
von weniger als 30 IE Agglutination/ml und mit negativem Ergebnis einem Komplementbin
dungstest unterzogen wurden .

Wurde die Brucellose durch epidemiologische oder Laboruntersuchungen in einem Bestand be
stätigt, so kann der Status des Bestands erst dann wiederhergestellt werden, wenn entweder alle
zur Zeit des Seuchenausbruchs im Bestand befindlichen Tiere geschlachtet worden sind oder der
Bestand Kontrolluntersuchungen im Abstand von 30 Tagen unterzogen worden ist und alle über
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zwölf Monate alten Tiere auf zwei aufeinanderfolgende Tests negativ reagiert haben . Bei zum
Zeitpunkt des Seuchenausbruchs trächtigen Tieren ist der letzte Test frühestens 21 Tage nach
dem Abkalben des letzten zum Zeitpunkt des Seuchenausbruchs trächtigen Tieres durchzu
führen .

4 . Ein Rinderbestand gilt als brucellosefrei , sofern die Anforderungen gemäß Nummer 1 Buch
staben a), b) und c) erfüllt sind , wobei folgende Ausnahmen gewährt werden :

i ) Weibliche Tiere dürfen geimpft werden

— vor Erreichen des sechsten Lebensmonats : mit Impfstamm- 19-Lebendvakzine oder anderen
nach dem Verfahren des Artikels 17 zugelassenen Vakzinen

oder

— vor Erreichen des 15 . Lebensmonats : mit amtlich kontrollierter und anerkannter 45 /20 Ad
juvans-Totvakzine ;

ii) unter 30 Monate alte Rinder, die mit Impfstamm- 19-Lebendvakzine geimpft worden sind , dür
fen im Serumagglutinationstest ein Brucellaergebnis von 30 IE bis 80 IE Agglutination/ml er
zielen , sofern sich im Komplementbindungstest bei weiblichen Tieren , die weniger als zwölf
Monate zuvor geimpft worden sind , weniger als 30 EG-Einheiten oder bei allen anderen Tieren
weniger als 20 EG-Einheiten ergeben ;

iii ) über die Tests gemäß Nummer 1 Buchstabe c) hinaus sind zum Erlangen des Status der Brucel
losefreiheit auch folgende Untersuchungen zulässig :

a) zwei gepufferte Brucellaantigen-Tests , die nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C
im Abstand von mindestens drei und höchstens zwölf Monaten durchgeführt werden ;

b) zwei Mikroagglutinationstests , die nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C im Ab
stand von mindestens drei und höchstens zwölf Monaten durchgeführt werden .

5 . Der Status der Tuberkulosefreiheit eines Rinderbestands bleibt erhalten , sofern folgende Anforde
rungen erfüllt sind :

i ) Der Betrieb führt eine der Untersuchungsreihen gemäß Nummer 2 Buchstabe a) durch ;

ii ) in den Bestand aufgenommene Rinder erfüllen die Anforderungen gemäß Nummer 2 Buchstabe
b), oder

— sie stammen aus Beständen mit Status der Brucellosefreiheit, und alle über zwölf Monate
alten Tiere wurden binnen 30 Tagen vor ihrer Einstellung in den Bestand einem Serumag
glutinationstest gemäß Anhang C mit einem Brucella-Ergebnis von weniger als 30 IE Agglu
tination /ml und mit negativem Ergebnis einem Komplementbindungstest gemäß Anhang C
unterzogen , oder

— sie stammen aus Beständen mit Status der Brucellosefreiheit, sind weniger als 30 Monate alt
und sind mit Impfstamm- 19-Lebendvakzine geimpft worden ; in diesem Fall darf im Serum
agglutinationstest ein Brucella-Ergebnis von 30 IE bis 80 IE Agglutination /ml erzielt wer
den , vorausgesetzt , der Komplementbindungstest ergibt weniger als 30 EG-Einheiten bei
weiblichen Tieren , die weniger als zwölf Monate zuvor geimpft worden sind , oder weniger
als 20 EG-Einheiten bei allen anderen Tieren .

6 . Der Status der Brucellosefreiheit eines Bestands wird ausgesetzt oder entzogen , wenn folgender
Tatbestand vorliegt :

a) Die Anforderungen gemäß den Nummern 4 und 5 sind nicht erfüllt, oder

b) aufgrund von Labortests oder klinischer Anzeichen besteht bei einem oder mehreren über
30 Monate alten Rindern Verdacht auf Brucellose .

Sind ein oder mehrere über 30 Monate alte Tiere in einem brucellosefreien Rinderbestand seuchen
verdächtig, so kann der Gesundheitsstatus des Bestands vorerst — anstatt entzogen — ausgesetzt
werden , sofern die betreffenden Tiere unverzüglich unschädlich beseitigt oder abgesondert werden .

Sofern die betreffenden Tiere unschädlich beseitigt wurden , kann die Aussetzung des Gesundheits
status wieder aufgehoben werden , vorausgesetzt, alle über zwölf Monate alten Rinder des Bestands
wurden nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C zwei Serumagglutinationstests mit einem
Brucella-Ergebnis von weniger als 30 IE Agglutination/ml unterzogen . Dabei ist der erste Test
frühestens 30 Tage nach Beseitigung des Tieres und der zweite Test frühestens 60 Tage danach
durchzuführen .



C 266/ 10 I DE I Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 9 . 97

Abgesonderte Tiere können wieder in den Bestand aufgenommen werden, und der Gesundheits
status des Bestands kann wiederhergestellt werden, sofern die Tiere anschließend nach Maßgabe
der Bestimmungen des Anhangs C einen Serumagglutinationstest mit einem Brucella-Ergebnis von
weniger als 30 IE Agglutination/ml und mit negativem Ergebnis einem Komplementbindungstest
unterzogen wurden .

Wurde die Brucellose aufgrund von Labortests oder epidemiologischer Untersuchungen in einem
Bestand bestätigt, so kann der Status des Bestands erst dann wiederhergestellt werden , wenn alle
zum Zeitpunkt des Seuchenausbruchs trächtigen Tiere in den vorgenannten Tests negativ reagiert
haben , wobei der letzte Test frühestens 21 Tage nach dem Abkalben durchzuführen ist .

7 . Ein Gebiet eines Mitgliedstaats kann nach dem Verfahren des Artikels 17 zu einem amtlich aner
kannt brucellosefreien Gebiet erklärt werden , sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

a) Zumindest in den letzten drei Jahren sind keine brucellosebedingten Fehl - und Frühgeburten
gemeldet worden , und mindestens 99,8 % der Rinderbestände waren in den letzten zehn Jahren
amtlich anerkannt brucellosefrei ;

b) die Tiere werden einzeln gekennzeichnet , damit die Ursprungs- und Herkunftsbestände identifi
ziert werden können .

8 . Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Nummer 9 bleibt der Status einem amtlich anerkannt bru
cellosefreien Gebiet erhalten, sofern alle über 24 Monate alten Rinder alle drei Jahre entweder zwei
Ringtests , zwei ELISA-Milch-Tests oder einem serologischen Test gemäß Nummer 13 Buchstabe a)
unterzogen werden . Bei positiven Testergebnissen gelten die Bestimmungen gemäß Nummer 6 .

9 . Ein amtlich anerkannt brucellosefreies Gebiet ist verpflichtet , der Kommission jeden Fall von Bru
cellose zu melden . Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 17 vorschlagen , daß der
Gesundheitsstatus dieses Gebiets ausgesetzt oder entzogen wird , und kann anordnen , daß nach
einem der Zeitpläne gemäß Nummer 2 routinemäßig auf Brucellose getestet wird .

10 . Ein Mitgliedstaat kann nach dem Verfahren des Artikel 17 zu einem amtlich anerkannt brucellose
freien Mitgliedstaat erklärt werden, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

a) Zumindest in den letzten drei Jahren sind keine brucellosebedingten Fehl- und Frühgeburten
gemeldet worden, und mindestens 99,8 % der Betriebe waren in den letzten zehn Jahren amtlich
anerkannt brucellosefrei ;

b) die Tiere werden einzeln gekennzeichnet, damit die Ursprungs- und Durchgangsbestände iden
tifiziert werden können .

11 . Der Status der amtlich anerkannten Brucellosefreiheit eines Mitgliedstaats bleibt erhalten , sofern
folgende Anforderungen erfüllt sind :

— Alle brucelloseverdächtigen Rinder werden der zuständigen Behörde gemeldet und einer amt
lichen Untersuchung unterzogen , die zumindest zwei serologische Blutproben , einschließlich
Komplementbindungstest, sowie eine mikrobiologische Untersuchung geeigneten Probematerials
im Fall von Fehl - oder Frühgeburten umfaßt ;

— während der Verdachtsperiode , die erst als abgeklärt gilt , wenn die unter dem ersten Gedan
kenstrich genannten Tests negativ ausgefallen sind , wird der Status der amtlich anerkannten
Brucellosefreiheit des Ursprungs - oder Herkunftsbestands des seuchenverdächtigen Tieres
ausgesetzt ;

— sind bei einem positiven Testergebnis nicht alle Zuchtrinder unschädlich beseitigt worden , so
werden die verbleibenden Tiere nach dem Verfahren gemäß Nummer 1 erneut untersucht .

12 . Ein amtlich anerkannt brucellosefreier Mitgliedstaat ist verpflichtet, der Kommission jeden Fall von
Brucellose zu melden . Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 17 vorschlagen , daß
der Gesundheitsstatus dieses Mitgliedstaats ausgesetzt oder entzogen wird, und kann anordnen ,
daß nach einem der Zeitpläne gemäß Nummer 2 routinemäßig auf Brucellose getestet wird .

13 . a) Im Sinne dieses Teils gilt als serologischer Test entweder der Serumagglutinationstest, der ge
pufferte Brucellaantigen-Test, der Komplementbindungstest , der Blutplasma-Agglutinationstest,
der Blutplasma-Ringtest und der Mikro-Agglutinationstest oder eine Einzelblutprobe im ELISA
Verfahren , sofern diese Tests nach Maßgabe der Bestimmungen des Anhangs C durchgeführt
werden .

b) Werden Tankmilchproben durchgeführt , so ist die in diesem Anhang vorgesehene Testanzahl zu
verdoppeln und der Testabstand zu halbieren .
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ANHANG D

KAPITEL I

AMTLICH ANERKANNT LEUKOSEFREIE BESTANDE, MITGLIEDSTAATEN UND GEBIETE

A. Ein Bestand gilt als amtlich anerkannt frei von enzootischer Rinderleukose , sofern folgende Anforde
rungen erfüllt sind :

i) Es liegen weder klinische Befunde noch Laborergebnisse vor , die auf enzootische Rinderleukose im
Bestand schließen lassen , und in den letzten zwei Jahren ist kein Fall von enzootischer Rinder
leukose bestätigt worden , und

ii ) alle über 24 Monate alten Tiere haben auf zwei Tests , die innerhalb der letzten zwölf Monate im
Abstand von mindestens vier Monaten nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Anhangs durchge
führt wurden , negativ reagiert , oder

iii) der Bestand erfüllt die unter Ziffer i ) genannten Anforderungen und liegt in einem amtlich
anerkannten leukosefreien Mitgliedstaat oder einem leukosefreien Gebiet.

B. Der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit eines Bestandes bleibt erhalten , sofern folgende
Anforderungen erfüllt sind :

i ) Die Anforderungen gemäß Abschnitt A Ziffer i) ist weiterhin erfüllt ;

ii) alle in den Bestand aufgenommenen Tiere stammen aus einem amtlich anerkannten leukosefreien
Bestand ;

iii ) alle über 24 Monate alten Tiere haben im T<*$t, der nach Maßgabe der Bestimmungen des
Kapitels II alle drei Jahre durchgeführt wird , weiterhin negativ reagiert .

C. Der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit eines Bestands wird ausgesetzt, wenn die Anforde
rungen gemäß Abschnitt B nicht erfüllt sind .

D. Der Status bleibt ausgesetzt, bis folgende Anforderungen erfüllt sind :

1 . Sofern nur ein einziges Tier eines amtlich anerkannt leukosefreien Bestandes auf einen der Tests
gemäß Kapitel II positiv reagiert hat, gelten folgende Bestimmungen :

i ) Der Reagent und — falls es sich um eine Kuh handelt — jedes geborene Kalb ist unter
veterinärbehördlicher Aufischt zur Schlachtung zu führen ;

ii ) alle verbleibenden Tiere müssen auf zwei serologische Tests , die im Abstand von mindestens vier
und höchstens zwölf Monaten und frühestens drei Monate nach Entfernen des Reagenten und
etwaigen Nachkommen nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels II durchgeführt worden
sind , negativ reagieren ;

iii) es ist eine epidemiologische Untersuchung durchzuführen , und alle Kontaktbestände sind den
Maßnahmen gemäß Ziffer ii ) zu unterziehen .

Die zuständige Behörde kann jedoch eine Ausnahme von der Verpflichtung , das Kalb einer infizier
ten Kuh zu schlachten , gewähren , wenn das Kalb unmittelbar nach seiner Geburt von der Mutter
abgesondert wurde . In diesem Fall ist das Kalb an die Anforderungen gemäß Nummer 2 Ziffer iii )
gebunden .

2 . Sofern mehrere Tiere eines amtlich ar annt leukosefreien Bestands positiv reagiert haben oder die
Krankheit im Bestand bestätigt worder, r , gelten folgende Bestimmungen :

i) Alle Reagenten und — falls sich um Kühe handelt — ihre Kälber sind unter veterinärbehörd
licher Aufsicht zur Schlachtung führ ,

ii) alle über 24 monate alten Tiere müssen auf zwei Tests , die im Abstand von mindestens vier und
höchstens zwölf Monaten nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels II durchzuführen sind ,
negativ reagieren ;
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iii ) alle anderen Tiere des Bestands sind zu identifizieren und dürfen den Betrieb erst verlassen,
wenn sie den 24 . Lebensmonat erreicht und die Testanforderungen gemäß Ziffer ii) erfüllt
haben ;

iv) es ist eine epidemiologische Untersuchung durchzuführen , und alle Kontaktbestände sind den
Maßnahmen gemäß Ziffer ii) zu unterziehen .

Die zuständige Behörde kann jedoch eine Ausnahme von der Verpflichtung, das Kalb einer infizier
ten Kuh zu töten , gewähren , wenn das Kalb unmittelbar nach seiner Geburt von der Mutter abge
sondert wurde . In diesem Fall ist das Kalb an die Anforderungen gemäß Nummer 2 Ziffer iii) ge
bunden .

3 . Wurde der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit eines Bestands aus anderen Gründen
ausgesetzt , so müssen alle über 24 Monate alten Tiere des Bestands in einem nach Maßgabe der
Bestimmungen des Kapitels II durchgeführten serologischen Test negativ reagieren .

E. Die Kommission kann nach den Verfahren des Artikels 17 vorschlagen , daß ein Mitgliedstaat oder ein
Gebiet eines Mitgliedstaats als frei von enzootischer Rinderleukose anerkannt wird , sofern folgende
Anforderungen erfüllt sind :

a) Mindestens 99,8 % der Rinderbestände sind amtlich anerkannt leukosefreie Bestände im Sinne der
Bestimmungen gemäß Abschnitt A,

oder

b) in dem betreffenden Mitgliedstaat oder dem betreffenden Gebiet ist in den letzten drei Jahren kein
Fall von enzootischer Rinderleukose bestätigt worden , und

im Fall eines Mitgliedstaats : Alle über 24 Monate alten Tiere in mindestens 10 % der Bestände ,
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt , sind in den letzten 24 Monaten nach Maßgabe der Bestimmun
gen des Kapitels II mit negativem Ergebnis getestet worden , und

im Fall eines Gebiets eines Mitgliedstaats : Alle über 24 Monate alten Tiere sind in den letzten
24 Monaten nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels II mit negativem Ergebnis getestet
worden ,

oder

c) es wurde in einem anderen Verfahren mit einer Nachweissicherheit von 99 % festgestellt, daß weni
ger als 0,2 % des Bestands infiziert sind .

F. Der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit eines Mitgliedstaats oder eines Gebiets eineS
Mitgliedstaats bleibt erhalten , sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

i) Alljährlich wird durch Zufallsstichprobe mit einer Nachweissicherheit von 99 % festgestellt, daß
weniger als 0,2 % der Bestände infiziert sind , oder mindestens 20 % aller über zwei Jahre alten
Rinder sind nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels II mit negativem Ergebnis getestet
worden ,

oder

ii) für den Fall , daß in dem betreffenden Mitgliedstaat oder in dem betreffenden Gebiet seit mindestens
drei Jahren in höchstens einem von 10 000 Beständen ein Fall von enzootischer Rinderleukose ge
meldet worden ist , kann nach dem Verfahren des Artikels 17 beschlossen werden , die routinemäßige
serologische Untersuchung einzustellen , sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

— Alle im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats oder in dem betreffenden Gebiet ge
schlachteten Rinder werden von einem amtlichen Tierarzt einer Fleischuntersuchung unter
zogen ; dieser muß die Feststellung eines Tumors melden , um eine Laboruntersuchung zu
veranlassen ;

— die Mitgliedstaaten teilen jedes Auftreten der enzootischer Rinderleukose in dem von der Kom
missionsentscheidung betroffenen Gebiet mit , wobei die Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 17 vorschlagen kann , den Beschluß zur Einstellung der routinemäßigen serologischen
Untersuchung vorübergehend oder endgültig rückgängig zu machen , und

— alle im Immundiffusionstest positiv reagierenden Rinder werden getötet, und der betreffende
Bestand wird bis zum Wiedererlangen seines Status nach Maßgabe der Bestimmungen des
Anhangs D Kapitel I Abschnitt D gesperrt .
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G. i ) Der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit eines Mitgliedstaats oder eines Gebiets eines
Mitgliedstaats wird nach dem Verfahren des Artikels 17 ausgesetzt, wenn in mehr als 0,2 % der
Betriebe des Gebiets oder des Mitgliedstaats enzootische Rinderleukose festgestellt und bestätigt
wird .

ii ) Der Status der amtlich anerkannten Leukosefreiheit kann nach dem Verfahren des Artikels 17
wiedererlangt werden, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind :

a ) Über die Maßnahmen gemäß Abschnitt D Nummern 1 und 2 hinaus sind mindestens 20 % aller
anderen Bestände, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, in dem betreffenden Gebiet oder dem
betreffenden Mitgliedstaat binnen zwölf Monaten einem Test gemäß Kapitel II unterzogen
worden ;

b ) der Test hat mit einer Nachweissicherheit von 99 % ergeben, daß höchstens 0,2 % der Bestände
infiziert sind .
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ANHANG F

SCHLACHT-/ZUCHT-/NUTZRINDER/SCHWEINE (')

Gesundheitszeugnis Nr.

Arten :

Ursprungsmitgliedstaat : Ursprungsregion :

ABSCHNITT A

Name und Anschrift des Versenders :

Name und Anschrift des Ursprungsbetriebs :

2 )

Registriernummer des Handlers : (')

Tiergesundheitliche Angaben für Rinder

Ich bestätige hiermit , daß die nachstehend aufgeführten Tiere aus einem Bestand (Beständen ) stammen , der (die ) amtlich anerkannt
tuberkulöse-, brucellose- und leukosefrei ist (sind ), und ( 3 )

— daß der Ursprungsbestand sich in einem Mitgliedstaat oder einem Teil des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats befindet , der

1 . amtlich anerkannt tuberkulosefrei ist : ja/nein Entscheidung der Kommission (')

2 . amtlich anerkannt brucellosefrei ist : ja/nein Entscheidung ./. . . der Kommission (')

3 . amtlich anerkannt leukosefrei ist : ja/nein Entscheidung ./. . . der Kommission O

— daß der Mitgliedstaat oder Teil des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats ein System von Überwachungsnetzen anwendet :

Entscheidung ./. . . der Kommission (')

— daß die nachstehend aufgeführten Tiere innerhalb der letzten 30 Tage vor der Versendung aus dem Betrieb gemäß Artikel 6
Absatz 2 der Richtlinie 64/432/EWG mit negativem Ergebnis wie folgt untersucht worden sind :

Tag der Untersuchung

Tuberkulinprobe (mehr als 6 Wochen alte Tiere ): verlangt/nicht verlangt (')

Brucella-Serumagglutinationstest (außer bei kastrierten
oder weniger als 12 Monaten alten Tieren ): verlangt/nicht verlangt (')

Leukosetest (mehr als 12 Monate alte Tiere ): verlangt/nicht verlangt ( 1 )

— Schlachttiere (') sind

— daß sie Schlachttiere aus nicht amtlich anerkannt tuberkulöse-, brucellose- und leukosefreien Beständen sind und aus einem
Betrieb in Spanien stammen ( 1 ) ( 4 ). Die nachstehend aufgeführten Tiere sind innerhalb der letzten 30 Tage vor der Versendung
aus dem Ursprungsbetrieb mit negativem Ergebnis wie folgt untersucht worden :

Tag der Untersuchung

Tuberkulinprobe : (')

Brucella-Serumagglutinationstest : ( 1 )

Leukosetest : O
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ABSCHNITT B

Kennzeichnung des Tieres Gesamtzahl der Tiere :

Rasse : Typ : Alter : Amtliche Kennzeichnung :

Versendedatum :

Bescheinigung zu den Abschnitten A und B

Amtlicher Stempel

Unterschrift des amtlichen Tierarztes des Ursprungsbetriebs :

oder — im Fall eines Mitgliedstaats , der ein Überwachungsnetzsystem eingeführt hat — Unterschrift
des zugelassenen Tierarztes des Ursprungsbetriebs ( 1 ):

Name (Großbuchstaben):

Datum :

ABSCHNITT C

Zugelassene Sammelstelle ( 1 )

Name der Stelle :

Anschrift :

Registriernummer :

Eingetroffen am :

Versandt am :

Unterschrift/Stempel

ABSCHNITT D

Bestimmungsort der Tiere :

Name und Anschrift des Versenders :

Name und Anschrift des Bestimmungsbetriebs :

( 1 )

Name und Anschrift der Durchgangssammelstelle :

O

Transportmittel : Zulassungsnummer :
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Nach ordnungsgemäßer Untersuchung bescheinige ich , daß

1 . die Tiere am (Tag ), innerhalb der letzten 24 Stunden vor ihrer Versendung ,
untersucht worden sind und keine klinischen Anzeichen für eine infektöse oder ansteckende Krankheit aufwiesen ,

2 . alle geltenden Bestimmungen der Richtlinie 64/432/EWG des Rates erfüllt sind ,

3 . das nachstehend genannte Tier/die nachstehend genannten Tiere den zusätzlichen Garantien genügt/genügen in bezug auf

(Krankheit ) bei (Art/Typ ) mit Bestimmung

(Entscheidung ./. . . der Kommission ).

Amtlicher Stempel

Unterschrift des amtichen Tierarztes :

Name (Großbuchstaben ):

Titel :

Anschrift :

Diese Bescheinigung ist vom Tag der Gesundheitsuntersuchung gemäß Abschnitt D an 10 Tage gültig .

( ) Unzutreffendes streichen .
( ) Entfällt , wenn Tiere aus verschiedenen Betrieben stammen .
( 3 ) Gilt nicht für den Fall , daß Spanien für Schlachttiere eine Ausnahme bewilligt wurde .
(") Zustimmung des Bestimmungslands erforderlich .
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Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 2201 /96 über die gemeinsame Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst

und Gemüse

(97/C 266/04 )

KOM(97) 414 endg. — 97/0223(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 25. Juli 1997)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 2201 /96 ist die Gesamtmenge frischer Tomaten/
Paradeiser (*) je Mitgliedstaat und Warengruppe für die Wirtschaftsjahre 1997/98 und
1998 /99 aufgeführt. Um die Frankreich zugeteilten Quoten für ganze geschälte Tomaten/Pa
radeiser, haltbar gemacht, und für andere Erzeugnisse an den Bedarf der dortigen Verarbei
tungsindustrie anzupassen, empfiehlt es sich , seine Quote für ganze geschälte Tomaten/Para
deiser, haltbar gemacht, um 15 000 Tonnen zu verringern und die Quote für „andere Erzeug
nisse" um 15 000 Tonnen zu erhöhen . Daher sind die in Artikel 6 Absatz 2 der vorgenannten
Verordnung angegebenen Gesamtmengen dieser beiden Warengruppen anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2201 /96 wird wie folgt geändert :

1 . In Artikel 6 Absatz 2 erhalten der zweite und der dritte Gedankenstrich folgende Fassung :

„— ganze geschälte Tomaten/Paradeiser, haltbar gemacht : 1 321 119 Tonnen ;

— andere Erzeugnisse : 929 890 Tonnen".

2 . Anhang III erhält folgende Fassung :

„ANHANG III

Gesamtmenge frischer Tomaten/Paradeiser je Mitgliedstaat und Warengruppe für die Wirt
schaftsjahre 1997/98 und 1998/99

( Tonnen)

Mitgliedstaat Tomatenkonzentrat
Ganze geschälte

Tomaten/Paradeiser,
haltbar gemacht

Andere Erzeugnisse Gesamtmenge

Frankreich 278 691 36 113 54 804 369 608

Griechenland 999 415 17 355 32 161 1 048 931

Italien 1 758 499 1 090 462 622 824 3 471 785

Spanien 664 056 166 609 175 799 1 006 464

Portugal 884 592 10 580 44 302 939 474

Insgesamt 4 585 253 1 321 119 929 890 6 836 262"

('') Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994 .
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft .

Sie gilt mit Wirkung vom 15 . Juni 1997 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat .
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

Interkulturelles Wirtschaftsprogramm EU—Indien

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für von der Europäischen Kommission kofinan
zierte Projekte im Hochschul-, Medien- und Unternehmensbereich

lB/AMS/263

(97/C 266/05 )

— Bibliotheken und Datenbanken,

— Informationsarbeit und Tagungen.

Prioritäre Bereiche

1 . Programmziele

Das „Interkulturelle Wirtschaftsprogramm EU — In
dien" wurde von der Europäischen Kommission am
4 . Dezember 1995 genehmigt.

Das Programm dient der Förderung und dem Ausbau
der Zusammenarbeit zwischen europäischen und indi
schen Netzwerken von Einrichtungen im Hochschul-,
Medien- und Unternehmensbereich und soll zu folgen
dem beitragen :

a ) auf der Grundlage eines dualen Ansatzes die EU in
Indien und Indien in Europa sichtbarer zu machen,

b ) die jeweilige kulturelle und wirtschaftliche Präsenz zu
stärken und das gegenseitige Verständnis in beiden
Kontinenten zu fördern .

— Management,

— Recht,

— Politik,

— Zeitgeschichte und Gegenwartsfragen,
— Sozial- und Wirtschaftsthemen,

— Menschenrechte ,

— neue Technologien,

— ländliche Entwicklung .

MEDIENBEREICH

Förderungswürdige AktivitätenDas Programm hat eine Laufzeit von drei Jahren — Be
ginn Februar 1997 — und kann eventuell um zwei Jahre
verlängert werden .

2 . Bewerber

Teilnahmeberechtigt sind zu Netzwerken zusammenge
schlossene eingetragene Einrichtungen der EU und
Indiens (Bewerber). Dem Netzwerk müssen mindestens
eine indische und zwei europäische Einrichtungen ange
hören . Bewerbungen von KMU-Einrichtungen werden
begrüßt . Bewerbungen von Einzelpersonen können auch
bei Zugehörigkeit zu einem Netzwerk nicht berücksich
tigt werden .

3 . Für eine Kofinanzierung in Betracht kommende Akti
vitäten und prioritäre Bereiche

HOCHSCHULBEREICH

Förderungswürdige Aktivitäten

— Austauschprogramme für Hochschullehrer, Postgra
duierte und Doktoranden,

— Netzwerke europäischer und indischer Studienzen
tren ,

— gemeinsame FuE-Projekte ,

— Ausbildungsmaßnahmen zur Förderung der Entwick
lung von Presse, Film, Fernsehen und Multimedia,

— Praktika und Austauschprogramme,

— Unterstützung der Entwicklung von Werken im
audiovisuellen und im Medienbereich, einschließlich
Verlagswesen und Buchpublikationen,

— Vertrieb von Publikationen und audiovisuellen Wer
ken,

— Fachtagungen und -publikationen, Forschung .

Prioritäre Bereiche

— Nachrichten und Gegenwartsthemen von gemeinsa
men Interesse ,

— Werke mit fiktionalem und dokumentarischem In
halt ,

— Wirtschaftsbeziehungen, Sensibilisierung für kultu
relle und soziale Fragen,

— Menschenrechte ,

— Kulturerbe ,

— Umwelt .
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UNTERNEHMENSBEREICH

Förderungswürdige Aktivitäten

3.1 . Mittel für die Projektvorbereitung (2 )

In Ausnahmefällen können für die Projektvorbereitung
bis zu 10 000 ECU (bis zu 80 % der beantragten
Summe) zur Verfügung gestellt werden .

4 . Zuschuß der Europäischen Kommission

Der Zuschuß der Europäischen Kommission kann bis zu
80 % der Gesamtkosten des Vorschlags betragen, jedoch
höchstens 600 000 ECU für die Projektaktivitäten . Bei
besonderen Projekten mit einem beiderseitig anerkannten
Mehrwert kann dieser Höchstbetrag ausnahmsweise
überschritten werden. In den Anträgen muß der Beitrag
der Bewerber — mindestens 20 % der gesamten Projekt
kosten , in Form von Sachleistungen oder Bargeldzahlun
gen — ausgewiesen sein .

5 . Informationen und Antragsformular

Weitere Informationen und Informationsmappen mit
dem Antragsformular sind bei der Managementeinheit
des Programms und der Delegation der Europäischen
Kommission in Neu Delhi erhältlich :

— Austauschprogramme und Ausbildung für Führungs
kräfte und Unternehmer aus der EU und Indien ('),

— Aktivitäten zur Verbesserung der Kenntnisse über
Wirtschaftsorganisationen und Unternehmen in der
EU und Indien im Hinblick auf den Aufbau erfolg
reicher Geschäftsbeziehungen .

Prioritäre Bereiche

— Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche : Rechte an geisti
gem Eigentum, Normen und Standards usw.,

— gewerbliche Wirtschaft und Gesellschaft, einschließ
lich Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern , gewerbliche Nutzung neuer Technologien
sowie deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Um
welt,

— Planung, Aufbau und Management von Infrastruktu
ren ,

— Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft in länd
lichen Gebieten im Hinblick auf die Verhinderung
von Abwanderung,

— Entwicklung von KMU und Kleinstunternehmen,
— technologische Innovationen und Strukturierung der

Zusammenarbeit zwischen gewerblicher Wirtschaft
und Forschung,

— Auswirkungen der Informationstechnologien und des
Telekommunikationswesens auf die interkontinenta
len Geschäftsverbindungen,

EU—India Economic Cross Cultural Programme
Management Agency — CIRPS Consortium
Avenue de l'Opale/Oppaallaan 55
B-1030 Brüssels
Tel .: + 32 2 738 10 12
Fax : + 32 2 732 01 04
E-mail : euforindia@infoboard.be
WWW: http :/ /www.epms.nl/euforindia

Delegation of the European Commission
65 Golf Links
110 003 New Delhi
India— Telekommunikationswesen,

— Luft- /Seetransport,

— Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile ,

Tel .: + 91 11 462 92 37/ 8
Fax : + 91 11 462 92 06 .

— Umwelt,

— neue und traditionelle Energiequellen,

6 . Die Vorschläge müssen in englischer Sprache einge
reicht. werden .

7 . Ausschlußfrist für die Einreichung von Vorschlä
gen : 17 . November 1997 .

8 . Nächste Aufforderung : vorgesehen für das dritte
Quartal 1998 .

— Umstrukturierung der Lederindustrie .

(') Grundsätzlich ist die Beteiligung eines indischen und zweier
europäischer Partner erforderlich ; in Ausnahmefällen kann
sich die Beteiligung auf einen indischen und einen euro
päischen Partner beschränken. ( ) 1 ECU = 42 ind . Rupien, Wechselkurs Stand Juli 1997 .
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